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§29

(1) Das Staatliche Vertragsgericht kann zur beschleu
nigten Durchführung von Schiedsverfahren, die wegen

1. der Zahlung des gesetzlichen Preises für eine er
brachte Leistung

2. der Zahlung von Zinsen
3. einer nicht mit Einspruch angefochtenen Vertrags

strafe
4. einer anerkannten Geldforderung

eingeleitet- werden, dem Partner, gegen den sich der 
Antrag richtet, eine Aufforderung zustellen, die Zah
lung innerhalb einer Woche nach Zustellung zu lei
sten (Leistungsaufforderung).

(2) Gegen eine Leistungsaufforderung kann inner
halb einer Woche nach Zustellung Widerspruch ein
gelegt werden. Die Frist ist mit der Einlieferung des 
Widerspruches bei der Deutschen Post gewahrt. Der 
Widerspruch kann nur damit begründet werden, daß 
eine Zahlungsverpflichtung bzw. ein Anerkenntnis nicht 
oder nicht in der geforderten Höhe besteht. Bei frist
gemäßem Widerspruch wird das Schiedsverfahren 
fortgesetzt.

(3) Die Leistungsaufforderung wird, wirksam, wenn
1. ein Widerspruch nicht oder ohne Angabe von 

Gründen erhoben wird
2. ein erhobener Widerspruch als verspätet oder we

gen Angabe anderer als der im Abs. 2 genannten 
Gründe zurückgewiesen wird.

§30

(1) Das Staatliche Vertragsgericht kann den Streitfall 
an die Partner zur eigenverantwortlichen Lösung zu
rückverweisen, wenn sich während der Durchführung 
eines Schiedsverfahrens die Voraussetzungen zur eigen
verantwortlichen Lösung des Streitfalles ergeben.

(2) Entspricht das von den Partnern vorgeschlagene 
Ergebnis den im sozialistischen Recht enthaltenen 
Grundsätzen der Wirtschaftspolitik, so wird es durch 
das Staatliche Vertragsgericht bestätigt

§31

(1) Das Staatliche Vertragsgericht entscheidet 
Streitfälle nach mündlicher Verhandlung.

(2) Das Staatliche Vertragsgericht kann ohne 
mündliche Verhandlung entscheiden, wenn der Sach
verhalt genügend aufgeklärt ist.

(3) In, dem Schiedsverfahren wegen Streitigkeiten 
bei der Durchführung oder der Änderung von Ko
ordinierungsvereinbarungen darf nur nach münd
licher Verhandlung entschieden werden. Die münd
liche Verhandlung ist in Gegenwart von Vertretern 
der Partner durchzuführen. Vertreter der Partner 
können nur die für den Abschluß der Koordinie
rungsvereinbarungen Verantwortlichen oder die von 
ihnen für den Abschluß ausdrücklich Bevollmächtig
ten sein, Die Bestimmung des § 34 Abs. 3 findet keine 
Anwendung.

§32

(1) Die mündliche Verhandlung wird von einem 
Vertragsrichter oder von einer Schiedskommission 
durchgeführt.

(2) Die mündliche Verhandlung soll von einer 
Schiedskommission durchgeführt werden, wenn die 
wirtschaftspolitische Bedeutung des Schiedsverfahrens 
die Mitwirkung von Schiedsrichtern erforderlich 
macht. Die Bestimmung darüber, ob die Vorausset
zung vorliegt, trifft der Vertragsrichter.

(3) Die Schiedskommission besteht aus einem Ver
tragsrichter als Vorsitzenden und zwei Schieds
richtern. Durch Verfügung des Vorsitzenden des 
Staatlichen Vertragsgerichts bzw. des Direktors des 
Bezirksvertragsgerichts kann die Anzahl der Mit
glieder der Schiedskommission erweitert sowie die 
Zusammensetzung der Schiedskommission ander
weitig bestimmt werden.

§33

(1) Die mündlichen Verhandlungen vor dem Staat
lichen' Vertragsgericht sind nicht öffentlich. Der Ver
tragsrichter kann nichtbevollmächtigte Mitarbeiter 
der Betriebe und Einrichtungen zur Teilnahme an der 
mündlichen Verhandlung zulassen.

(2) Die Leiter der zuständigen übergeordneten Or-' 
gane können an der mündlichen Verhandlung teil
nehmen. Sie können einen Vertreter zur Teilnahme 
bevollmächtigen.

(3) Die mündliche Verhandlung findet grundsätz
lich in dem zuständigen Bezirksvertragsgericht oder 
in den Fällen des § 15 Absätze 2 und 3 und des § 16 
in dem Zentralen Vertragsgericht statt. Das Staatliche 
Vertragsgericht kann die Durchführung der Verhand
lung an einem anderen Ort anordnen. Schiedsverfah
ren, die von besonderer erzieherischer Bedeutung 
sind, sollen in den Betrieben durchgeführt werden.

§34

(1) Die Partner und sonstigen am Schiedsverfahren 
Beteiligten, insbesondere übergeordnete Organe der 
Partner, Zeugen und Sachverständige sind zur münd
lichen Verhandlung in der Regel schriftlich zu laden.

(2) Das Staatliche Vertragsgericht kann das Erschei
nen bestimmter Mitarbeiter der Partner und sonsti
ger am Verfahren Beteiligter zur mündlichen Ver
handlung anordnen.

(3) Erscheinen Vertreter der Partner oder der son
stigen am Verfahren Beteiligten zur mündlichen 
Verhandlung nicht, so kann in ihrer Abwesenheit 
verhandelt und entschieden werden.

§35

(1) Die Befugnis zur Vertretung im Schiedsverfah
ren vor dem Staatlichen Vertragsgericht richtet sich 
nach den Rechtsvorschriften für die Vertretung der 
Betriebe und Einrichtungen im Rechtsverkehr.

(2) Die Partner können geeignete Mitarbeiter, die 
sozialistischen Betriebe und Einrichtungen auch ge
eignete Mitarbeiter ihrer übergeordneten Organe zur 
Vertretung im Schiedsverfahren schriftlich bevoll
mächtigen.

(3) Zur Vertretung können von den Partnern Justi
tiare im Rahmen ihres Arbeitsbereiches und, soweit 
dafür die Zustimmung der übergeordneten Organe 
vorliegt, Mitglieder der Kollegien der Rechtsanwälte 
bevollmächtigt werden. Die Vertretung mehrerer 
Betriebe durch einen Justitiar ist nur zulässig, wenn


